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Ausführungsbestimmungen nach §7
der Evaluationssatzung für Studium und Lehre 
des Fachbereiches 04 – Geschichts- und Kulturwissenschaften – vom XX.XX.2021

Verfahren, Fragebogen und Evaluationskriterien
Der Fachbereich nutzt das zentrale Angebot der MoGLi-Fragebögen, um die studentische Lehrveranstaltungsevaluation zu erfassen und den Lehrenden eine Rückmeldung zur Lehrveranstaltung zu geben.

Auswahl der Lehrveranstaltungen
Durch das Dekanat werden etwa ein Drittel der Lehrveranstaltungen pro Studienjahr für das Verfahren der studentischen Lehrveranstaltungsevaluation benannt:
· Pro Studienjahr werden rotierend die Lehrveranstaltungen der Lehrenden, deren Nachnamen mit den Buchstaben A bis H, I bis R bzw. S bis Z beginnen ausgewählt. Die Studierendenvertretungen des Fachbereichsrates können bis zu fünf weitere Lehrveranstaltungen pro Semester für dieses Verfahren vorschlagen.

Folgende Lehrveranstaltungen durchlaufen das Verfahren der studentischen Lehrveranstaltungs-evaluation jedes Semester:
· Lehrveranstaltungen von Lehrbeauftragten,
· Privatdozent:innen,
· Lehrveranstaltungen von externen Dozierenden.

Darüber hinaus, können alle von den obigen Regelungen nicht betroffenen Lehrenden die eigenen Lehrveranstaltungen selbständig zur Erfassung der studentischen Lehrveranstaltungsevaluation anmelden.


Zeitpunkt
Die Befragung der Studierenden erfolgt im Regelfall in der 9. bis 13. Semesterwoche, damit die Ergebnisse mit den Studierenden in den Lehrveranstaltungen diskutiert werden können. 


Dateneinsicht
Folgende Personen haben Einsicht in die Ergebnisse der studentischen Lehrveranstaltungsevaluationen am FB04:
· Angehörige des Studiendekanats

Anlassbezogene Gespräche
Bei gegebenem Anlass (z. B. sehr positive oder sehr kritische Rückmeldungen) erfolgen maximal einmal pro Semester Einzelgespräche zwischen den evaluierten Lehrenden und den weiter oben genannten Personen, die Dateneinsicht haben. Bei den Gesprächen sollen folgende Punkte thematisiert werden:
· Einordnung der Ergebnisse durch die Leitung,
· Einordnung der Lehrveranstaltung (z. B. Lehrkonzept, Studierende, Rahmenbedingungen, usw.) durch die Lehrperson,
· Stellungnahme der Lehrperson zu den Ergebnissen,
· Verabredungen zum weiteren Vorgehen (z. B. Vorschlag für Lehrpreis, Präsentation des Lehrkonzeptes, Peer-Mentoring, hochschuldidaktische Kurse u. ä.)

Ggf. kann hier noch festgelegt werden, bei welchen Ergebnissen Gespräche geführt werden sollen (z. B. bei bestimmten Ergebnissen der Gesamtbeurteilung, mit den oberen/unteren fünf Prozent oder bei bestimmten Kontexten/Schlagworten in den offenen Antworten).


Umgang mit den Ergebnissen
Umgang mit den Ergebnissen:
· Das Studiendekanat führt ein kontinuierliches Monitoring der Ergebnisse durch und berichtet im Dekanat.
· Einmal pro Semester werden anlassbezogene Gespräche geführt (siehe oben).
· Das Studiendekanat berichtet einmal pro Studienjahr im Fachbereichsrat oder einem anderem für die Qualität der Lehre zuständigem Gremium über die Entwicklung der Ergebnisse aus der studentischen Lehrveranstaltungsevaluation (ohne die Nennung von personenbezogenen Ergebnissen).
· Das Studiendekanat erarbeitet Vorschläge für Lehrpreise



Am XX.XX.2021 durch den Fachbereichsrat  verabschiedet.
[bookmark: _Ref495336635]§7 Studentische Lehrveranstaltungsevaluation
(1) Das Ziel der studentischen Lehrveranstaltungsevaluation ist Reflexion sowohl der Lehrenden als auch der Studierenden, um eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Lehr- und Lernqualität zu fördern und zu unterstützen. Dies wird durch eine regelmäßige Befragung der Studierenden und der Rückmeldung der Auswertung ermöglicht.
(2) Pro Semester sollen etwa ein Drittel der Lehrveranstaltungen eines Fachbereiches bzw. einer Einrichtung, die Lehrveranstaltungen anbietet, evaluiert werden. Innerhalb von drei Jahren sollen dadurch alle regelmäßig angebotenen Lehrveranstaltungen einmal dieses Verfahren durchlaufen haben. Die Fachbereiche legen die Auswahl der jeweiligen Lehrveranstaltungen fest. Lehrveranstaltungen von Lehrbeauftragten oder externen Dozenten sollen stets dieses Verfahren durchlaufen. Die Studierendenvertreter des Fachbereichsrates können einzelne Lehrveranstaltungen für dieses Verfahren vorschlagen. Jeder Lehrende kann sich mit seinen Lehrveranstaltungen an dem Verfahren der studentischen Lehrveranstaltungsevaluation beteiligen.
(3) Die Befragung wird in der Regel nach zwei Dritteln der Veranstaltungslaufzeit durchgeführt. Die Ergebnisse werden primär den Lehrenden zurückgemeldet. Die Rückmeldung der Ergebnisse erfolgt so rechtzeitig, dass sie in den Lehrveranstaltungen diskutiert werden können.
(4) Die Dekanate bzw. die Leitungen von Zentren, die Lehrveranstaltungen anbieten, können die Ergebnisse der studentischen Lehrveranstaltungsevaluationen für ihre Bereiche jederzeit einsehen. In begründeten Ausnahmefällen können die Dekanate bzw. die Leitungen von Zentren, die Lehrveranstaltungen anbieten weitere Personen mit entsprechenden Leitungsfunktionen aus der jeweiligen Einrichtung benennen, die Dateneinsicht erhalten. Diese sind in den Ausführungsbestimmungen nach §7 Abs. 9 zu benennen.
(5) Für einen Übergangszeitraum von drei Semestern können Lehrende aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen der Dateneinsicht nach §7 Abs. 4 in begründeten Einzelfällen widersprechen, dies ist in jedem Einzelfall zu dokumentieren.
(6) Bei gegebenem Anlass (z.B. sehr positive oder sehr kritische Rückmeldungen) erfolgen Gespräche zwischen StudiendekanIn bzw. der Leitung des Zentrums, das die Lehrveranstaltung anbietet, und Lehrenden zur Qualität der Lehre. Falls Personen mit Leitungsfunktion nach Absatz 4 benannt wurden, können auch diese die Gespräche mit den Lehrenden führen.
(7) Die Verantwortung für den Umgang mit den Ergebnissen und für die Art und Weise der Veröffentlichung der Ergebnisse liegt in den Fachbereichen bzw. bei den Zentren, die Lehrveranstaltungen anbieten.
(8) Zur regelmäßigen Erfassung der studentischen Lehrveranstaltungsevaluation wird zentral ein Angebot zur Unterstützung der Fachbereiche und Zentren vorgehalten.
(9) Die konkrete Durchführung der studentischen Lehrveranstaltungsevaluation regeln Ausführungsbestimmungen, welche die Fachbereiche bzw. die Zentren, die Lehrveranstaltungen anbieten, für ihren Bereich erstellen. Dort sind insbesondere die Ausgestaltungen der Inhalte der Absätze 2 bis 7 genauer zu regeln. Die Ausführungsbestimmungen sind zwischen dem für das Ressort zuständigen Präsidiumsmitglied und den betroffenen Fachbereichen bzw. Zentren abzustimmen.
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